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Stichwort - Ländlicher Raum

Etwa 48% aller Sachsen leben im ländlichen Raum. Er umfasst 
gemäß Landesentwicklungsplan (LEP 2003) einen Flächen-
anteil von ca. 83,5%. Der ländliche Raum ist geprägt durch 
Landstädte und ca. 3000 Dörfer in denen derzeit über 1 Mio. 
Menschen leben. Sie sind das Hauptarbeitsfeld der Ländlichen 
Entwicklung, die im SMUL angesiedelt ist. Aber auch in den 
Verdichtungsräumen um Dresden, Chemnitz und Leipzig sind 
teilweise dörfliche Strukturen vorhanden, die in der Ländlichen 
Entwicklung berücksichtigt werden.

Der ländliche Raum ist unverzichtbarer Teil der sächsischen 
Identität. Er hat unersetzliche Funktionen als Lebens-, Ar-
beits- und Erholungsraum für alle Sachsen und seine Gäste. 
Er ist lebenswichtiger Lebensmittel-, Rohstoff-, Energie- und 
Trinkwasserlieferant. Die Menschen im ländlichen Raum leis-
ten einen entscheidenden Beitrag zur wirtschaftlichen und 
kulturellen Entwicklung des Freistaates. 

Grundsätzliche Aufgaben im Ländlichen Raum

Das Hauptproblem des ländlichen Raumes ist das seit Jahren 
anhaltende Geburtendefizit. Verschärft wird der Bevölke-
rungsrückgang durch die seit 1990 fortdauernde Abwande-
rung, insbesondere von jungen Frauen bzw. deren fehlende 
Zuwanderung aus anderen Bundesländern. Durch diese Ent-
wicklungen kommt es zu einer zunehmenden Überalterung 
der Landbevölkerung. Es besteht ständiger Anpassungsbedarf 
bei der Infrastruktur und den Grundversorgungseinrichtun-
gen an sinkende Einwohnerzahlen und die sich verändernde 
Altersstruktur.

Die Politik der Sächsischen Staatsregierung ist darauf aus-
gerichtet, die Potentiale dieses Raums zu entwickeln, sich 
für die Chancengerechtigkeit in Stadt und Land einzusetzen 
und die Verbindungen zwischen Stadt und Land zu festigen. 
Ein wichtiges ressort- und sektorübergreifendes Instrument 

zur Umsetzung dieser Politik ist die Integrierte Ländliche 
Entwicklung (ILE). 

Hierzu wurden 2007 von 33 ländlichen Regionen bürgernah 
und Vorort Integrierte Ländliche Entwicklungskonzepte (ILEK) 
als Handlungsstrategie entworfen. In einem Wettbewerb wur-
den hiervon 12 LEADER-Gebiete ernannt. Auf der Grundlage 
ihrer ILEK und nach eigenen Prioritätensetzungen können alle 
Regionen bis 2013 wichtige Ziele der ländlichen Entwicklung 
ressort- und sektorübergreifend umsetzten. 

Dabei sind die Förderrichtlinien des Freistaates ein Instru-
mentarium kommunales und bürgerschaftliches Engagement 
Vorort zu unterstützen. In vielen Förderrichtlinien des Frei-
staates wird Projekten, die aus den ILEK entwickelt werden, 
ein Vorrang eingeräumt, sofern sie die Voraussetzungen der 
Fachförderung erfüllen. 

Auch die Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für 
Umwelt und Landwirtschaft (SMUL), insbesondere die Richtli-
nie zur Integrierten Ländlichen Entwicklung (RL ILE 2007) war 
eine der Hilfen für die Umsetzung der Projekte in den Regionen. 
Mit Wirkung vom 01.01.2012 ist die RL ILE/2011 in Kraft 
getreten und ersetzt die bisher gültige RL ILE/2007.Auf der 
Grundlage dieser Richtlinie über die Regionen können Anträge 
für die Steuerung des ILE-Prozesses und für die Umsetzung 
von Projekten in den Bereichen Dorfentwicklung, Ländliche 
Neuordnung, Grundversorgung und Tourismus im ländlichen 
Raum gestellt werden. Die Förderperiode endet 2013.

Mehr Informationen unter: http://www.smul.sachsen.de/
laendlicher_raum/download/RL_ILE_2011.pdf

Hinweis: Interessierte Bürger sollten aufgrund der angespannten 
Situation (158% Überzeichnung, rund 3 Mio Euro Defizit) bzgl. 
der Bewilligung von Fördermitteln unter Umständen mit einer 
Ablehnung eines Antrages rechnen. Eine Neubeantragung zur 
Wiedervorlage des Antrages in der neuen Fördermittelperiode 
ab 2014 kann geprüft werden.

Frentzen						    
Bürgermeisterin
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Beschlüsse des Gemeinderates vom 25.01.2012

Beschluss-Nr. 01/12
Bestätigung der Tagesordnung    
Abstimmung:  Ja: 10 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 02/12
Bestätigung der Niederschrift vom 14.12.2011  
Abstimmung:  Ja: 9 Nein: 0 Enthaltungen: 1

Beschluss-Nr. 03/12
Personalbeschluss   
Abstimmung:  Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 04/12
Beschluss zur Beauftragung der Bürgermeisterin und einer Arbeitsgruppe 
für Stellenbesetzungen 2012    
Abstimmung:  Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 05/12
Der Gemeinderat Priestewitz beschließt die 2. Änderung des Brand-
schutzbedarfsplanes der Gemeinde Priestewitz.  
Abstimmung:  Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 06/12
Aufstellungsbeschluss zum  vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Photovoltaikanlage Lenz“ (s. öffentliche Bekanntmachung) 
Abstimmung:  Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 07/12
Zustimmung zum Antrag auf Vorbescheid für das Vorhaben - Neubau 
eines Einfamilienhauses - Flurstück-Nr. 52 der Gemarkung Priestewitz 
Abstimmung:  Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 08/12
Zustimmung zum Antrag auf Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO 
Flurstück 21/2 der Gemarkung Blattersleben   
Abstimmung:  Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 09/12
Zustimmung zum Antrag auf Baugenehmigung für das Vorhaben - Nut-
zungsänderung Wirtschaftsraum zu Wohnraum - Flurstück-Nr. 21/2 der 
Gemarkung Blattersleben    
Abstimmung:  Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 10/12
Zustimmung zum Antrag auf Baugenehmigung für das Vorhaben - Neubau 
eines Einfamilienhauses - Flurstück-Nr. 286 der Gemarkung Strießen 
Abstimmung:  Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 11/12
Zustimmung zum Antrag auf Baugenehmigung für das Vorhaben - Änderung 
Hauseingangsbereich - Flurstück-Nr. 350/1 der Gemarkung Blattersleben  
Abstimmung:  Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 12/12
Zustimmung zum Antrag auf Baugenehmigung für das Vorhaben - 
Spielplatzbau OT Nauleis- Flurstück-Nr. 32 der Gemarkung Nauleis 
Abstimmung:  Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 13/12
Zustimmung zum Antrag auf Baugenehmigung für das Vorhaben - Spielplatz-
bau OT Altleis - Flurstücke-Nr. 27, 28, 29 und 30 der Gemarkung Altleis   
Abstimmung:  Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 14/12
Zustimmung zum  Antrag auf Baugenehmigung für das Vorhaben - Um-
nutzung und Erweiterung eines Gewerbeobjektes zu  eigengenutztem 
Wohnraum und Errichtung Carport und Schuppen - Flurstück-Nr. 13/4 
der Gemarkung Priestewitz    
Abstimmung:  Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 15/12
Beschluss zur Vermietung der kommunalen Wohnung in 01561 Pries-
tewitz, Staudaer Straße 1, Seitengebäude ab  01.04.2012   
Abstimmung:  Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 16/12
Beschluss zur Vermietung der kommunalen Wohnung in 01561 Prieste-
witz, OT Zottewitz, Seußlitzer Straße 13, voraussichtlich ab 01.05.2012
Abstimmung:  Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Termin  Gemeinderatssitzung
Die nächste Gemeinderatssitzung fi ndet voraussichtlich am Mittwoch, 
den 28. März 2012, 19.00 Uhr in der Gemeindeverwaltung Pries-
tewitz statt. Den tatsächlichen Termin und die Tagesordnung dazu 
entnehmen Sie bitte den Bekanntmachungen in den Schaukästen. 

Frentzen   
Bürgermeisterin

Formulare für die                                                                        
Einkommenssteuererklärung 2011

Ab sofort liegen  in der Gemeindeverwaltung Priestewitz -Erd-
geschoss/Prospektständer - die Formulare für die Einkommens-
steuererklärung 2011 zur Abholung bereit.

Gemeindeverwaltung

Beschluss des Gemeinderates Priestewitz

Der Gemeinderat Priestewitz hat in seiner Sitzung am 25.01.2012 fol-
genden Beschluss gefasst:

Beschluss-Nr. 06/12
Für den Bereich des Grundstückes Fl.Nr. 126/3, Gemarkung Lenz, wird 
der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Lenz“ 
aufgestellt.

Mit der Ausarbeitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Pho-
tovoltaikanlage Lenz“ wird die Arnold Consult AG, Heinrich-Heine-Straße 
26, 01662 Meißen beauftragt.

Die Kosten für das Verfahren und die Erschließungskosten trägt der 
Vorhabensträger.

Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2, Abs. 1, 
Satz 2 BauGB).

Abstimmung:    
Von 16 Gemeinderäten und  Bürgermeisterin sind  11 + 1  anwesend.
Ja-Stimmen:  12 Gegenstimmen:  0 Stimmenthaltungen: 0 
Ausschluss wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO:

Frentzen                                                  
Bürgermeisterin

Öff entliche Bekanntmachung

Öff entliche Bekanntmachung

Beschluss des Gemeinderates Priestewitz
Der Gemeinderat Priestewitz hat in seiner Sitzung am 29.02.2012 fol-
genden Beschluss gefasst:

Beschluss-Nr. 25/12
1. Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

„Solarpark Lenz“ wird auf Antrag des Vorhabenträgers um eine 
Teilfl äche des Grundstückes Fl.Nr. 126/2 erweitert. 

2. Der Gemeinderat billigt den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes „Solarpark Lenz“ mit den unter 1. beschlossenen Ände-
rungen in der Fassung vom 29.02.2012, bestehend aus der Plan-
zeichnung, dem Textteil und der Begründung mit Umweltbericht.

3. Es ist das weitere Verfahren nach den Bestimmungen des Baugesetzbu-
ches (BauGB), insbesondere die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2
BauGB, und die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
durchzuführen.

Abstimmung:    
Von 16 Gemeinderäten und Bürgermeisterin sind 12 + 1 anwesend.
Ja-Stimmen: 13 Gegenstimmen: 0 Stimmenthaltung: 0
Ausschluss wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO:  0

Frentzen    
Bürgermeisterin
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Öff entliche Bekanntmachung

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
„Photovoltaikanlage Lenz“

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Pho-
tovoltaikanlage Lenz“ soll auf einer Teilfl äche der Grundstücke Flur Nr. 
126/2 und 126/3 der Gemarkung Lenz ein sonstiges Sondergebiet mit 
der Zweckbestimmung „Freifl ächenphotovoltaikanlage“ ausgewiesen 
werden, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine umwelt-
verträgliche Energienutzung durch Solarkraft auf dem Areal zu schaffen. 

Der vom Gemeinderat in der Sitzung am 29.02.2012 gebilligte Entwurf 
des oben genannten Bebauungsplanes (Planzeichnung, textliche Fest-
setzung, Begründung und Umweltbericht vom 29.02.2012) liegt in der Zeit

vom 19.03.2012 bis einschließlich 20.04.2012

in der Gemeindeverwaltung Priestewitz, Staudaer Straße 1, 01561 
Priestewitz während der Dienststunden

Montag   07.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag   08.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch   07.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag   07.00 bis 16.00 Uhr
Freitag   07.00 bis 12.00 Uhr
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Während dieser Auslegungsfrist besteht die Möglichkeit zur Erörterung 
der Planung. Ferner können von jedermann Hinweise und Anregungen 
zu dem Entwurf schriftlich oder während der Dienststunden zur Nie-
derschrift gebracht werden.

Im Umweltbericht sind umweltbezogene Informationen (Untersuchun-
gen zu Boden und Altlasten, umweltrelevante Stellungnahmen, etc.) zu 
verschiedenen Schutzgütern (Mensch, Tiere und Pfl anzen, Boden, etc.) 
aufgeführt, die im Zusammenhang mit der Auslegung des Entwurfes 
eingesehen werden können.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über die Bauleitplanung unberücksichtigt bleiben.
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass ein späterer Antrag nach 
§ 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im 
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können.

Priestewitz, 01.03.2012

Frentzen    
Bürgermeisterin

 Einladung der Jagdgenossenschaft Kmehlen
Am Mittwoch, dem 14. März 2012, fi ndet 19.00 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus Kmehlen eine Versammlung der Jagdgenossen der 
Jagdgenossenschaft Kmehlen statt.

Tagesordnung:

1. Bericht des Jagdvorstandes zum Geschäftsjahr
2.  Kassenbericht
3.  Entlastung des Jagdvorstandes
4.  Jagdpachtverträge
5.  Sonstiges und Anfragen
6.  Auszahlung des Reinerlöses der Jagdnutzung („Jagdpacht“)  

 an die Jagdgenossen

Die Jagdgenossen sind dazu herzlich eingeladen.

Die Auszahlung der Jagdpacht erfolgt entsprechend der Größe der 
zum Gebiet der Jagdgenossenschaft gehörenden Grundfl ächen des 
jeweiligen Eigentümers. Als Nachweis ist vom Jagdgenossen oder 
einem von ihm Bevollmächtigten ein gültiger Eigentumsnachweis 
über die Jagdfl äche beim Jagdvorsteher vorzuweisen. Als zweiter 
Auszahlungstermin für die Jagdpacht wird benannt:

Sonnabend, 14. April 2012, 10.00 bis 12.00 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus Kmehlen

Christian Kunze   
Jagdvorsteher

 Stellenausschreibung
In der Gemeinde Priestewitz ist ab 01.08.2012 die Stelle für eine(n)

Erzieher/in im Kindertagesstättenbereich
zu besetzen.

Die Stelle ist zunächst für zwei Jahre befristet. Eine anschließende Über-
nahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis wird in Aussicht gestellt.

Grundlegende Voraussetzung für eine Bewerbung ist folgender 
Berufsabschluss:

· Staatlich anerkannte Erzieherin, staatlich anerkannter Erzieher; 

· Staatlich anerkannte Sozialpädagogin, staatlich anerkannter So-
zialpädagoge; 

· Staatlich anerkannte Heilpädagogin, staatlich anerkannter Heil-
pädagoge; 

· Staatlich anerkannte Sozialarbeiterin, staatlich anerkannter So-
zialarbeiter.

Bewerber/-innen sollten ein absolviertes Curriculum zur Umsetzung des 
Bildungsauftrages in Kindertageseinrichtungen im Freistaat Sachsen 
vorweisen.

Bewerber/-innen sollten möglichst die Bedingungen als Wiederbe-
setzer/in für Altersteilzeit erfüllen.

Die Wochenarbeitszeit beträgt 34 Stunden. Die Vergütung erfolgt 
nach TVöD.

Bitte richten Sie Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung mit 
den üblichen Unterlagen (z.B. Bewerbungsschreiben, tabellarischer 
Lebenslauf, Passbild, Kopien von Abschlusszeugnissen und Qualifi -
zierungsnachweisen, Nachweis Erste-Hilfe-Ausbildung, Referenzen 
und Beurteilungen) bis zum Montag, den 19.03.2012 an die

Gemeindeverwaltung Priestewitz · Personalamt
Staudaer Straße 1 · 01561 Priestewitz

 Stellenausschreibung
In der Gemeinde Priestewitz ist ab 01.07.2012 die Stelle als 

Sachbearbeiter/in im Hauptamt
zu besetzen.

Die Stelle ist zunächst für zwei Jahre befristet. Eine anschließende Über-
nahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis wird in Aussicht gestellt.

Das Aufgabengebiet umfasst folgende Arbeitsbereiche:
· örtliche Straßenverkehrsbehörde 
· Ordnung und Sicherheit (z. B. Feuerwehr, Gewerbe, Tierschutz, 

Plakatierungen) 
· Soziale Angelegenheiten (z. B. Kindertagesstätten, Hilfe Obdachloser)

Ihr Anforderungsprofi l

· abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r 
(bzw. Angestelltenlehrgang I) oder vergleichbarer Abschluss 

· sehr gute EDV-Kenntnisse 
· Führerschein Klasse B 

Wir erwarten:

· ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Teamfähigkeit 
und Einsatzbereitschaft 

· selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise 
· Flexibilität im Denken und Handeln 
· rasches Einarbeiten auch in nicht vertraute Sachverhalte 
· Bereitschaft zur Teilnahme an Fortbildungen 

Bewerber/innen sollten möglichst die Bedingungen als Wiederbe-
setzer/in für Altersteilzeit erfüllen.

Die Wochenarbeitszeit beträgt 40 Stunden. Die Vergütung erfolgt 
nach TVÖD.

Bitte richten Sie Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung mit 
den üblichen Unterlagen (z. B. Bewerbungsschreiben, tabellarischer 
Lebenslauf, Passbild, Kopien von Abschlusszeugnissen und Quali-
fi zierungsnachweisen, Kopie vom Führerschein, Arbeitszeugnisse) 
bis zum Montag, den 19. März 2012 an die

Gemeindeverwaltung Priestewitz · Personalamt
Staudaer Straße 1 · 01561 Priestewitz
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Frühlingsfest der Grundschule
Wir laden ein zum Frühlingsfest!!
Wann?  23. März, 15.30 bis 18.00 Uhr
Wo? Grundschule Lenz
Was erwartet Euch? 
•  Oster- und Frühlingsbasteleien
• Kinderdisko 
• Kinderschminken
Für das leibliche Wohl wird in   
unserem Frühlingskaffee gesorgt.
Neugierig geworden? Dann kommt vorbei!
Wir freuen uns auf euch!
Der Förderverein der Grundschule Priestewitz

Schulförderverein der Grundschule Priestewitz e.V.
OT Lenz , Ringstraße 40 , 01561 Priestewitz

!!!!!!Wir bitten um Mithilfe!!!!!

Unsere Grundschule in Lenz wird im September 2013 20 Jahre.

Wir möchten über diese Jahre eine Chr onik erstellen und suchen 
Bilder, Zeitungsartikel und anderes Informationsmaterial. Wer kann 
uns helfen und würde uns dieses Material zur Verfügung stellen.

Natürlich bekommen Sie alles zurück, mit der modernen Compu-
tertechnik, scannen wir das Material schnell ein.

Sie möchten uns helfen, dann melden Sie sich bitte: Grundschule 
Lenz 03524971999 bzw. sekretariat@grundschule-priestewitz.de 
oder bei Karina Tillig 01719580505 bzw. hkntillig@t-online.de.

Der Elternrat und Förderverein     
der Grundschule Priestewitz

laden auch in diesem Jahr
alle Bürgerrinnen und Bürger,

und ganz besonders unsere Jüngsten,
am 24.03.2012, 19:00 Uhr

zu unserem 6. Lampion- und Fackelumzug durch
unseren Ort, einem gemütlichen Abend am

Lagerfeuer mit Knüppelkuchenbacken und Gesang,
zum Reden und den Winter zu vertreiben ein

Abmarsch 19:00 Uhr, Brunnenstraße 3 (Feuerwehrgerätehaus)
Lagerfeuer Ende Wiesenweg (Gelände Kläranlage)

                Breschke                                Reiche
             Leiterin Kinderhaus                               Wehrleiter
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Sportveranstaltungen im März
Fußball SV Traktor Priestewitz
Sa. 10.03. 14:00  Priestewitz - FV Gröditz 1911
 14:00  SV 47 Stauchitz - Priestewitz 2.
 11:00 F-Jun. Lommatzscher SV - Priestewitz
So. 11.03.    13.00 Frauen Spg. Frauenhain - Priestewitz  
   Spg. Großenhain - Nauwalde
Sa. 17.03. 09:00 F-Jun. Priestewitz - SpG Klipphausen/Gauernitz
So. 18.03. 10:00  Priestewitz - Großenhainer FV 90  2.
 11:15 C-Jun. Priestewitz - SpG Canitz/Lommatzsch
Sa. 24.03. 15:00  SG Canitz - Priestewitz
 15:00  Priestewitz 2. - SV Sachsen Zeithain
 10:00 C-Jun. Priestewitz - SpG Lampertsw./Ebersbach/Kalkreuth
So. 25.03. 10:00 D-Jun. Priestewitz - SpG Lommatzsch/Leuben
Sa. 31.03. 15:00   Priestewitz - SV Fortschritt Meißen-West
 15:00  SV Königsblau Gohlis -- Priestewitz 2.
 10:00 D-Jun. TSV Stahl Riesa - Priestewitz
 11:00 F-Jun. SpG Zehren/Leuben - Priestewitz
 11:30 C-Jun. TuS Weinböhla - Priestewitz

Die Gemeinde Priestewitz vermietet, verpachtet 
bzw. verkauft nachfolgende Objekte:     

Kommunale Wohnungen (Vermietung)

Priestewitz, OT Kmehlen, Laubacher Straße 38, 39/41:   

je eine 3-Raumwohnung, 58,15 m2, Heizung, WW, Bad mit Wanne, Balkon,

Priestewitz, OT Kmehlen, Laubacher Straße 41:    

eine 2-Raumwohnung, 46,5 m2, Heizung, WW, Bad mit Wanne, Balkon,

Priestewitz, Großenhainer Straße 23    

1-Raumwohnung, 31,1 m², Heizung, WW, Dusche

Wohn- und Geschäftshaus (Verkauf)    

01561 Priestewitz, OT Baßlitz, Gävernitzer Straße 9, Flurstücke 24 
und 23/2, Gemarkung Baßlitz, Grundstücksgröße: 649 m2. 

Im Haus befi nden sich 2 Wohnungen und Gewerberäume, davon sind die 

Gewerbebereiche derzeit leerstehend.

Die Wertermittlung für das bebaute Grundstück  liegt in der Gemeinde-

verwaltung Priestewitz vor und kann von Kaufi nteressenten eingesehen 

werden. Auch Besichtigungen können nach telefonischer Absprache 

vereinbart werden (03522/5114-20).

Bei Anfragen zu o. g. Angeboten wenden Sie sich bitte an die 
Gemeindeverwaltung Priestewitz, Staudaer Straße 1, Zimmer 203 
Frau Maron (03522/5114-20)

                    

                                         

Kirchliche Veranstaltungen

Gottesdienste Lenz und Wantewitz

18.03. 10.00 Uhr Gottesdienst zum Abschluss der Bibelwoche  
  in Wantewitz
25.03. 10.00 Uhr Gottesdienst in Lenz
01.04. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Wantewitz
Frauendienst
Di., 13.03. 14.00 Uhr in Lenz
Do., 15.03. 14.00 Uhr in Wantewitz

Gottesdienste  Skassa-Strießen

11.03. 10.00 Uhr Oase-Gottesdienst in Skassa
18.03. 08.30 Uhr Gottesdienst zum Abschluss der Bibelwoche  
  in Strießen
01.04. 10.00 Uhr Oase-Gottesdienst in Skassa
Altersfreude
Di., den 06.03. 14.00 Uhr Strießen

Gottesdienste Diesbar-Seußlitz

04.03. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Merschwitz
18.03. 08.30 Uhr Gottesdienst zum Abschluss der Bibelwoche  
  in Merschwitz
25.03. 10.00 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Konfi rmanden  
  der Kirchspieldörfer in Seußlitz
Frauendienst
Di., den 13.03. 14.00 Uhr in der Seniorenresidenz Merschwitz

Gemeinsame Bibelwoche  11. bis 18. März

Im Zentrum der diesjährigen Bibelwoche stehen die Psalmen. Auch 
2012 werden wir wieder Gäste der Diakonischen Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung in der Eichenallee in Zschieschen sein. 
Die Abende beginnen 19.30 Uhr. Der Eröffnungs-gottesdienst fi ndet 
am Sonntag, 11. März, 8.30 Uhr, in Großenhain in der röm. kath. 
Kirche „St. Katharina“ statt. Die Abschlussgottesdienste am 18. 
März, 8.30 Uhr in Großenhain und Merschwitz sowie  10.00 Uhr  
in Wantewitz und Strießen.       

Kirchenputz:

Samstag, den 31. März, wird in  den  Kirchen in Lenz und in Wantewitz 
gekehrt, gesaugt und gewischt. 09.30 Uhr geht es los, mit dem großen 
Frühjahrsputz. Bitte bringen Sie geeignete Kleidung und Arbeitsgeräte 
mit. Für eine kleine Stärkung wird natürlich auch gesorgt.

Bestattung und Freier Redner
Hans-Georg Ziermann

01561 Lenz · Dresdner Straße 6
Telefon: Tag & Nacht  035249-71352

fachgeprüft mit Erfahrung

im Preis günstig - im Service hoch
www.ziermann-bestattungen.de

Tanz in den Frühling am 
17. März im Dorfgemein-
schaftshaus Kmehlen mit 

der Bonanza-Diskothek aus 
Meißen. Ab 19.00 Uhr sind 

Spaß und gute Laune garantiert.

Unser diesjähriges Osterfeuer werden wir am 5. April 
auf der Wiese unterhalb der Neubauten entzünden 
und damit endgültig den Winter vertreiben. Neu wird 
in diesem Jahr das Maibaumstellen am 30. April sein.

Es lädt ein der Jugend- und Ortsverein Kmehlen
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Überwachung der Tollwutsituation bei Wildtieren 
im Kreis Meißen/Freistaat Sachsen 

Verfahrensweise im Jahr 2012 

Deutschland ist seit dem 28. September 2008 frei von Tollwut (Vorgaben 
der Weltorganisation für Tiergesundheit, OIE). 

Aufgrund der entspannten Tollwutsituation in Polen insbesondere im 
grenznahen Bereich,  wurde durch das Sächsische Staatsministerium für 
das Jahr 2012 keine verstärkte Bejagung angeordnet, d h. die Annahme 
und Vergütung von Gehörspitzen entfällt.

Tollwutdiagnostik

Gemäß der Neufassung der Tollwut-Verordnung v. 04.10.2010, BGBl I 
S. 1313 sind Jagdausübungsberechtigte verpfl ichtet, 

- kranke, verhaltensgestörte oder anderweitig auffällige erlegte 
wild lebende Füchse, Marderhunde und Waschbären und 

- verendet aufgefundene Füchse, Marderhunde und Waschbären 
einer Untersuchung auf Tollwut zum Zwecke der virologischen Unter-
suchung zuzuführen (jeweils gesamte Tierkörper). 

Annahmestellen für die Tierkörper:

- Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinär-
wesen (LUA) Sachsen, Standort Dresden, Jägerstraße 10, 01099 
Dresden 

- Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt Meißen 
Standort Meißen, Dresdner Str. 25, montags bis freitags von 
08.00-12.50 Uhr 
Standort Großenhain, Remonteplatz 8, montags bis freitags von 
08.00 -12.25 Uhr

Angaben auf dem Begleitschein

- Abschuss- oder Fundstelle
- Datum des Abschusses oder Fundes
- Tierart und 
- Verhalten des Tieres vor dem Erlegen

Wichtiger Hinweis:

Es sind vorrangig Tiere mit auf Tollwut hindeutenden Krankheits-
symptomen zur Untersuchung einzusenden.

Aufwandsentschädigung 

Für erlegte Füchse, Marderhunde und Waschbären die zur Tollwutdia-
gnostik an die LUA eingesandt werden, wird eine Aufwandsentschä-
digung von 15 € gezahlt. 

Voraussetzungen für die Zahlung der Aufwandsentschädigung sind: 

1. Es handelt sich um erlegte, wild lebende Füchse, Marderhunde 
und Waschbären die zur Diagnostik geeignet waren. 

2. Die Tiere waren im Sinne von § 3a der Tollwut-Verordnung zu un-
tersuchen

3. Der Grund des Abschusses wurde dokumentiert. 
4. Der genaue Erlegungs- oder Fundort wurde angegeben. 

Im Fall von nicht plausiblen, insbesondere übermäßigen Einsendungen 
einzelner Jagdausübungsberechtigter ist die die Behörde angewiesen, 
die Aufwandsentschädigung zu versagen und das SMS zu informieren.

Für die Dokumentation/Einsendung wird das als Anlage beigefügte 
Formblatt empfohlen.

Für den Fall, dass Füchse, Marderhunde und Waschbären direkt bei der 
LUA abgegeben werden, kann die Dokumentation nachträglich erfolgen.

gez. Klaue
Amtstierarzt
Landratsamt Meißen
Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt

Wohnung in Kmehlen zu vermieten

ab 01.04.2012 provisionsfrei, 2 Zimmer, Küche, Bad, Neubau1996, 62,07 qm 
Wohnfl äche, Abstellraum Keller 5,17 qm, Garage 34,19 qm, Wäschetrockenraum, 
Zentralheizung mit WW-Versorgung, Gemeinschaftsantenne für digitalen SAT-
Empfang. Garage 34,19 qm kann dazu vermietet werden. Monatliche Kaltmiete 
310� , abzurechnende Nebenkosten ca. 120 �, 2 Monatsmieten 
Kaution (620 �), Garage 35

Interessenten melden sich bitte bei Herrn Holger Apitz, Telefon: 035243/47595 
oder 0172/7058687.

 Mitteilung des Roten Kreuzes
Nächster Blutspendetermin in Priestewitz:
am Freitag, dem 16.03, 15.00 bis 19.00 Uhr,  
im Förderschulzentrum Strießener Straße 3

Haushaltsbefragung: Mikrozensus und Arbeitskräfte  - 
Stichprobe der EU 2012 

Jährlich werden im Freistaat Sachsen - wie im gesamten Bundesgebiet 
- der Mikrozensus und die EU-Arbeitskräftestichprobe durchgeführt. 
Der Mikrozensus („kleine Volkszählung”) ist eine gesetzlich angeordnete 
Stichprobenerhebung, bei der ein Prozent der sächsischen Haushalte 
(rund 20 000 Haushalte) zu Themen wie Haushaltsstruktur, Erwerbs-
tätigkeit, Arbeitsuche, Besuch von Schule oder Hochschule, Quellen 
des Lebensunterhalts usw. befragt werden. Der Mikrozensus 2012 
enthält zudem noch Fragen zum Pendlerverhalten, wie Entfernung zur 
Arbeitsstätte und benutztes Verkehrsmittel. 

Die Auswahl der zu befragenden Haushalte erfolgt nach den Regeln 
eines objektiven mathematischen Zufallsverfahrens. Dabei werden 
nicht Personen, sondern Wohnungen ausgewählt. Die darin lebenden 
Haushalte werden dann maximal in vier aufeinander folgenden Jahren 
befragt. Die Haushalte können zwischen der zeitsparenden Befragung 
durch die Erhebungsbeauftragten und einer schriftlichen Auskunftser-
teilung direkt an das Statistische Landesamt wählen. 

Erhebungsbeauftragte legitimieren sich mit einem Sonderausweis des 
Statistischen Landesamtes. Sie sind zur Geheimhaltung aller ihnen 
bekannt werdenden Informationen verpfl ichtet. Alle erfragten Daten 
werden ausschließlich für statistische Zwecke verwendet. Auskunft erteilt: 

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 
Ina Helbig · Telefon: 03578 33-2110 

Veröffentlichung der Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz zum „Tag des offenen 

Denkmals“ am 9. September 2012:
 

„Holz“ heißt das bundesweite Motto des Tags des offenen Denkmals 
2012 kurz und bündig. Holz wird seit Jahrtausenden überall in Kunst, 
Architektur und Handwerk verwendet: für jungsteinzeitliche Langhäuser 
ebenso wie im historischen Schiffbau, für stattliche Fachwerkbauten und 
beeindruckende Dachstuhlkonstruktionen oder etwa für kostbare Innen-
ausstattungen. Auch „lebendiges Holz“ in Form von Gärten, Parks oder 
Dorfl inden könnte Thema Ihres Denkmaltags sein. 

Selbstverständlich sind auch alle eingeladen teilzunehmen, deren Denk-
male keinen direkten Bezug zum vorgeschlagenen Motto haben.

Auf unseren Webseiten stehen Ihnen in der Rubrik „Mitmachen/Down-
load“ Logos, das Plakatmotiv oder die Broschüren „Tipps und Infos für 
Veranstalter“ und „Tipps und Infos für Schulen“ zum Herunterladen bereit. 

Bitte beachten Sie, dass der Anmeldeschluss der 31. Mai*) ist. Nur wenn 
Sie die teilnehmenden Denkmale bis zu diesem Termin angemeldet ha-
ben, können wir diese in unsere bundesweite Pressearbeit einbinden.

Unser Tipp für Kinder und Jugendliche: Auch 2012 richten wir unseren Fo-
towettbewerb Fokus Denkmal für Jugendliche bis 21 Jahre aus. Der Wett-
bewerb steht wie der Denkmaltag unter dem Jahresmotto „Holz“. Einsen-
deschluss ist der 30. April. Mehr Infos und Teilnahmebedingungen unter 
www.tag-des-off enen-denkmals.de/fokus.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihren Vorbereitungen.

*) Anmerkung der Gemeinde Priestewitz:

Anmeldungen zum Tag des offenen Denkmals erfolgen über das Internet 
unter Verwendung der Teilnehmernummer der Gemeinde Priestewitz. Bei 
Interesse melden Sie sich bitte bis 29. Mai 2012 in der Gemeindeverwal-
tung bei Frau Gajewi, Zimmer 104. 
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Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag!
Die Bürgermeisterin und die Gemeindeverwaltung gratulieren auf diesem Wege recht herzlich allen Bürgern, 
die in den nächsten Tagen ihren Geburtstag feiern. Besonders möchten sie folgenden Jubilaren Glück und 
Gesundheit wünschen:

Ruth Naumann 01.03. zum 76. * Priestewitz
Inge Umlauft 01.03. zum 74. * Kmehlen
Lieselotte Raschke 02.03. zum 77. * Baselitz
Werner Morgenstern 02.03. zum 72. * Porschütz
Luise Rothe 03.03. zum 92. * Zottewitz
Käthe Rühle 03.03. zum 72. * Kmehlen
Rita Beutke 03.03. zum 70. * Priestewitz
Siegfried Kümmel 05.03. zum 79. * Priestewitz 
Christa Ruttloff 05.03. zum 76. * Lenz
Helga Zieger 05.03. zum 75. * Kmehlen
Hedwig Kirst 06.03. zum 84. *  Porschütz
Ursula Seidel 06.03. zum 82. *  Zottewitz
Gertrud Lorenz 07.03. zum 85. * Wantewitz
Wilhelm Peterle 07.03. zum 78. * Baßlitz
Erhart Rothe 09.03. zum 92. * Baßlitz
Manfred Franz 09.03. zum 72. * Böhla Bahnhof
Hildegard Richter 10.03. zum 92. *  Wantewitz
Klaus Wunderlich 10.03. zum 72. * Priestewitz
Walter Paternoga 10.03. zum 71. * Döschütz
Lina Noppes 12.03. zum 91. * Strießen
Ursula Böttger 12.03. zum 83. * Nauleis
Otfried Auerswald 12.03. zum 78. * Laubach
Josef Ferbert 13.03. zum 84. * Priestewitz
Heinz Schemmel 13.03. zum 79. * Priestewitz
Gottfried Zscheile 13.03. zum 76. * Stauda
Tankred Ahlswede 13.03. zum 74. * Priestewitz
Johannes Schäfer 15.03. zum 84. * Strießen
Martin Sang 15.03. zum 76. * Altleis
Wolfgang Woizan 15.03. zum 74. * Priestewitz
Manfred Kranke 16.03. zum 82. * Baßlitz
Gisela Morgenstern 17.03. zum 71. * Porschütz

Erika Matschke 18.03. zum 71. * Lenz
Regina Quellmelz 20.03. zum 72. * Medessen
Gisela Weser 21.03. zum 74. * Altleis
Gerhard Mann 22.03. zum 82. * Zottewitz
Rose-M. Sanders-Woizan 22.03. zum 74. * Priestewitz
Ilse Schneider 22.03. zum 74. * Stauda
Christa Littmann 23.03. zum 75. * Böhla Bahnhof
Armin Ibisch 23.03. zum 74. * Strießen
Christa Dierchen 24.03. zum 79. * Blattersleben
Ursula Werner 24.03. zum 77. * Medessen
Annelies Muschter 25.03. zum 73. * Strießen
Siegfried Engelmann 25.03. zum 71. * Priestewitz
Werner Rücker 26.03. zum 81. * Lenz
Walter Zehrer 27.03. zum 86. * Medessen 
Helmut Sachse 27.03. zum 77. * Porschütz
Herta Richter 28.03. zum 85. * Kmehlen
Hannelore Auerswald 28.03.  zum 78. * Laubach
Bärbel Rößler 28.03. zum 71. * Stauda
Marie-Luise Hirsch 29.03. zum 73. * Strießen
Werner Rother 30.03. zum 75. * Kmehlen
Ingeborg Kobelt 31.03. zum 88. * Laubach
Hannelore Weser 31.03. zum 76. * Priestewitz 
Roland Dingfelder 31.03. zum 72. * Medessen
Maria Lück 31.03. zum 71. * Böhla Bahnhof
Eckhard Jäpel 31.03. zum 70. * Wantewitz

Liebe Seniorinnen und Senioren,
wir laden herzlichst ein: 

am 17. März - Seniorennachmittag anlässlich des 20-jähriges 
Bestehens des Vereines,  

am 2. April zur Osterfahrt nach Bärenstein-Oberwiesental mit 
lecker Ostermenü, Bahnfahrt von Cranzahl nach Oberwiesental, 
Kaff eetrinken mit Programm.

Preis: 48,00 EUR -  Bitte am 17. März zum Seniorennachmittag 
oder spätestens bis zum 26. März bei den jeweiligen Vertretern 
bezahlen. Abfahrt:  08.30 Uhr Baßlitz -  09.00 Uhr Nauleis

Seniorenverein Baßlitz e.V.

Weil im Leben nie 
alles gradlinig verläuft.
Schützen Sie Ihre Familie mit unserer 
Risikolebensversicherung. Wir informieren Sie gern:

Agentur Kerstin Wittig
Dorfstr. 52, 01561 Priestewitz
Tel 03522 315983, Fax 03212 1269966
kerstin.wittig@ergo.de
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3-Raum-Whg. in Priestewitz zu vermieten

Ringweg 2, EG, 61 m2, mtl. 244 € Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
über Jens Wiedemann, 0176-20 35 44 42

Neue Gartenfreunde gesucht!

In unserer Gartenanlage ist ein Kleingarten zu vergeben.Interessenten 
melden sich bitte bei: Frau Meinel, 01561 Priestewitz, Kottewitzer Straße 
1, Telefon: 03522/507858


